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§ 37 Stmk. L-RGG
Mietzinsentschadigung

Stmk. L-RGG - Stmk. Landes-ReisegebuUhrengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

(1) Die Mietzinsentschadigung geblhrt dem Bediensteten, wenn er wegen seiner Ubersiedlung in den neuen Dienstort
seine bisherige Wohnung nicht rechtzeitig kiindigen konnte und deshalb den Mietzins fiir einen Uber den Tag der
vollstandigen Raumung der Wohnung beginnenden Zeitraum entrichten muf3. Die Entschadigung umfal3t den Mietzins
(einschlieBlich der Betriebskosten und sonstiger vom Mieter zu entrichtenden Abgaben), der fir den 14 Tage nach der
vollstandigen Raumung der Wohnung beginnenden Zeitraum zu entrichten ist. Sie gebUhrt nicht, wenn sich der
Bedienstete durch Weitervermietung schadlos halten konnte.

(2) In Ausnahmefillen kann der Ersatz der Kosten einer Einlagerung von Ubersiedlungsgut, soweit diese nicht mehr als
vier Jahre dauert, ganz oder zum Teil bewilligt werden. Einlagerungskosten, die den Wert des eingelagerten
Ubersiedlungsgutes lbersteigen, diirfen nicht ersetzt werden.

In Kraft seit 01.04.1999 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 37 Stmk. L-RGG Mietzinsentschädigung
	Stmk. L-RGG - Stmk. Landes-Reisegebührengesetz


